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Brandwände sind Wände zur Trennung oder Abgrenzung von Brandabschnitten. Sie sind dazu be-
stimmt, die Ausbreitung von Feuer auf andere Gebäude oder Gebäudeabschnitte zu verhindern. 
Brandwände müssen den Anforderungen und Prüfungen nach DIN 4102-3: 1977-09 genügen und 
sind in DIN 4102-4: 1994-03, 4.8, in Verbindung mit DIN 4102-4/A1: 2004-11 klassifiziert bzw. ver-
fügen über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. 

Im Inneren von Gebäuden mit üblichen Geschosshöhen (3,5 m bis 5 m) sind keine über die Anfor-
derungen der DIN 4102-3: 1977-09 angeführten Belastungen anzusetzen. Hingegen sind Brand-
wände in Hallenbauten oder in Gebäuden mit größeren als den angeführten Geschosshöhen zu-
sätzlich für Horizontallasten aus Wind zu bemessen. Hierbei ist es ausreichend, Winddrucklasten 

mit auf γQ = 1,0 reduzierten Sicherheiten wirken zu lassen, da dieser Lastfall als Katastrophenfall 
einzuordnen ist.  

Nach DIN 1055-4: 2005-03, 12.1.8 (1) und (7) ist in Abhängigkeit der Durchlässigkeit der Außen-
wände der Winddruck auf Innenwände zu ermitteln und anzusetzen. Dabei ist mind. ein aerodyna-
mischer Beiwert cp,net = 0,5 anzunehmen. Da dieser Nachweis mit den vollen Sicherheitsbeiwerten 
zu führen ist, ist der o.g. Nachweis im Brandfall mit Sicherheit 1,0 gfls. entbehrlich. 

 


